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STAATLICHE STUDIENFÖRDERUNG

Seit 50 Jahren
Wie das BAföG für bildungspolitische Aufbruchstimmung sorgte

Unter dem Motto „Bildung 
für alle!“ stand ab 1969 die Bil-
dungsreform der sozialliberalen 
Bundesregierung. Ein wichtiger 
Pfeiler dabei: das Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz – als 
BAföG längst in die Alltagsspra-
che eingegangen. Am 1. Septem-
ber 1971 trat das Gesetz in Kraft.

„Die Wahrheit ist, dass we-
gen der Vernachlässigung un-
seres Bildungswesens tragende 
Grundrechte unserer Verfassung 
Tag für Tag verletzt und missach-

tet werden,“ mahnte der Philo-
soph und Pädagoge Georg Picht 
im Oktober 1965 vor Heidelber-
ger Student_innen und forderte: 
„Die Regierungen und die Par-
lamente müssen jetzt handeln. 
Tun sie es nicht, so steht schon 
heute fest, wer für die dritte gro-
ße Katastrophe in der deutschen 
Geschichte dieses Jahrhunderts 
verantwortlich ist.“

Nach der „Volksschule“ war 
oftmals Schluss mit Bildung

„Die deutsche Bildungskatast-
rophe“ – diesen Titel hatte Georg 
Picht bereits einer aufsehener-
regenden Artikelserie gegeben. 
Seine Bilanz war niederschmet-
ternd: In der Bundesrepublik 
gebe es zu wenig Abiturient_in-
nen und zu wenig Student_in-
nen. Das Schulsystem sei zu 
undurchlässig und eine Quelle 
sozialer Benachteiligung. In der 
Regel verließen damals Kinder 
aus nicht-akademischen Eltern-
häusern mit 16 die Volksschule.

Erst nach der Bundestagswahl 
1969 begann die Politik gegen-

zusteuern. Unter dem Motto 
„Bildung für alle“ übernahm 
eine sozialliberale Koalition un-
ter Willy Brandt die Regierung. 
Sein Kanzleramtsminister Horst 
Ehmke versprach im Juni 1971: 
„Die Bildungsreform wird nicht 
unseren Wohlstand auffressen. 
Sie ist vielmehr Voraussetzung 
für eine gesicherte Wachstums-
politik. Und sie ist darüber hin-
aus die Voraussetzung für eine 
Fortentwicklung unserer Demo-
kratie.“

Die Industrie rief nach mehr 
Uni-Absolvent_innen

Der westdeutschen Wirtschaft 
ging es damals gut. Nur: Es man-
gelte an akademisch ausgebilde-
ten Fachkräften. Die Industrie 
drängte schon länger auf eine 
Aktivierung der sogenannten 
Bildungsreserven und forderte 
politische Maßnahmen, mit de-
nen die Zahl der Universitäts-
absolvent_innen erhöht werden 
könne. Die Verabschiedung des 
Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes, kurz BAföG, sollte die-

sen Wandel herbeiführen. Am 1. 
September 1971 trat das Gesetz 
in Kraft.

„Das war in der Tat eine gro-
ße Errungenschaft nach unserem 
Sozialstaatsprinzip. Und das 
war eben das Neue, dass es eben 
dann einen Rechtsanspruch gab 
auf individuelle Ausbildungs-
förderung, wenn der Betroffene 
anderweitig die Mittel nicht zur 
Verfügung gestellt bekommt,“ 
sagt Dieter Schäferbarthold, der 
als Generalsekretär des Deut-
schen Studentenwerks die Ein-
führung des BAföG begleitete.

Zunächst reines Stipendium
Bis zu 540 Mark gab es fortan 

vom Staat, wenn das Elternhaus 
ein	 Studium	 nicht	 finanzieren	
konnte. Die Zahl der Studieren-
den stieg nun rasant an – und fast 
die Hälfte bekam BAföG – das 
damals ein reines Stipendium 
war, unterstreicht Dieter Schä-
ferbarthold: „Also es musste kein 
Student etwas zurückzahlen. Das 
war damals die Aufbruchstim-
mung Ende 60, Anfang 70.“

Die Überschuldungsquote 
bei jungen Menschen liegt wei-
ter über dem gesellschaftlichen 
Durchschnitt. Dies liegt auch 
an	 der	 Studienfinanzierung.	
BAföG-Rückzahlung und Bil-

Drei Stimmen aus den Siebziger- und Achtzigerjahren des ver-
gangenen Jahrhunderts. Aus den damaligen Studierenden wurden: 
ein Architekt, eine Maschinenbauingenieurin, ein Professor. Zwei 
von ihnen haben das nur mithilfe des BaföGs geschafft.

„BAföG war für mich die Voraussetzung, dass ich überhaupt eine 
Universität von innen sehe.“

„Ich persönlich hätte wahrscheinlich nur mit großen Schwierig-
keiten studieren können, zumal das Maschinenbaustudium auch 
keine Zeit lässt, in den Semesterferien zu arbeiten.“

„Ich habe kein BAföG bezogen. Ich bin ja ein Student der 68er 
Zeit.	Ich	hatte	damals	das	Glück,	dass	meine	Eltern	das	finanziert	
haben und ich nur als Werkstudent dazuverdienen musste.“

QUELLE: DLF, Armin Himmelrath, ebenda

„Wir dürfen keine Gesellschaft der verkümmerten Talente wer-
den“ – in seiner Regierungserklärung von 1969 begründete Willy 
Brandt vorab die spätere Einführung des BAföG.

Zitiert nach: Deutschlandfunk/50 Jahre nach Einführung des Bafögs 
von Armin Himmelrath, gesendet am 31.8.21
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Die BAföG-Sätze werden nach Ansicht des Bundesverwaltungs-
gerichts nicht transparent ermittelt und könnten vielleicht sogar 
verfassungswidrig sein. Sozialleistungen müssten endlich auf eine 
empirische Grundlage gestellt werden, forderte Studentenwerks-
Generalsekretär Achim Meyer auf der Heyde im Dlf.

QUELLE: DLF, Armin Himmelrath, ebenda

dungskredit können eine be-
trächtliche Summe ausmachen 
– manche Studierende verlassen 
die Uni mit Schulden im fünf-
stelligen Bereich.

Doch das Glück währte nicht 
lange. Schon bald erlebte die 
Bundesrepublik ihre erste Re-
zession. Das Geld wurde knap-
per, die Arbeitslosigkeit stieg 
– auch unter Hochschulabsol-
vent_innen. Seit Mitte der 70er-
Jahre wurde das BAföG schritt-
weise nur noch als Teildarlehen 

gewährt. Und 1983 wurde es 
unter Helmut Kohl in ein reines 
Darlehen umgewandelt. Viele 
ließen sich von dem drohenden 
Schuldenberg abschrecken und 
verzichteten aufs Studium. Erst 
1990 ruderte die Politik wieder 
zurück. Damals stand die Deut-
sche Einheit unmittelbar bevor. 
Und vielleicht wollte die Kohl-
Regierung die Studenten aus der 
DDR nicht verschrecken, wo es 
ein einheitliches Grundstipendi-
um für alle gegeben hatte. Das 
Volldarlehen wurde also wieder 
abgeschafft. Seitdem muss das 
BAföG zur Hälfte zurückbezahlt 

werden. Ein Student berichtet:
„Meine	 Eltern	 finanzieren	

mein Studium noch. Und ich 
hab‘ auch mal teilweise gearbei-
tet, wenn’s mal ein bisschen teu-
rer wurde, das Leben nebenher, 

aber grundsätzlich häng ich am 
Tropf meiner Eltern und ich ar-
beite nebenher. Ich weiß ja, dass 
ich das BAföG auch, zumindest 
teilweise, irgendwann zurück-
zahlen muss. Und wenn ich noch 
mal so einen Kredit aufnehmen 
muss, da man ja nie genau weiß, 
was nach dem Studium mal 
kommt, wird das doch, ja, ein 
bisschen zu belastend.“

Die BAföG-Sätze werden 
nach Ansicht des Bundesverwal-
tungsgerichts nicht transparent 
ermittelt. Sozialleistungen müss-
ten endlich auf eine empirische 
Grundlage gestellt werden, for-

derte Studentenwerks-General-
sekretär Achim Meyer auf der 
Heyde im Dlf.

Heute sind es wieder überwie-
gend die Eltern, die das Studium 
ihrer	 Kinder	 finanzieren.	 2016	

erschien die letzte Sozialerhe-
bung des Deutschen Studen-
tenwerks. Danach beziehen nur 
noch 18 Prozent der Studieren-
den BAföG. Und von 100 Kin-
dern aus Akademikerfamilien 
studieren 77, von 100 Kindern 
aus Familien ohne akademische 
Tradition schaffen nur 23 den 
Sprung an eine Hochschule. Die-
se soziale Ungleichheit hat auch 
das BAföG nicht überwinden 
können.

MONIKA KÖPCKE

Abdruck mit freundlicher Ge-
nehmigung des Deutschland-
funks, gesendet am 1.9.2021

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Hochschulstatistik

Hochschulexpansion: Entwicklung der 
Studienanfängerquote 1950 – 2015 

Gigantische Entwicklung: Die nachhaltige Veränderung der gesamten Bevölkerungsstruktur aufgrund der Öffnung 
des Bildungssystems für breitere Schichten wäre nicht ohne das Bafög zu realisieren gewesen. 2019 betrug die 
Quote 57,6 Prozent (2,89 Mio). Im Wintersemester 2020/2021 waren rund 2,94 Millionen Studierende an deutschen 
Hochschulen immatrikuliert. Dies entspricht einer Quote von 54,8 Prozent
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